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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jür-
gen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, 
Eva Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, 
Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, 
Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta 
Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE WÄH-
LER) 

Keine zusätzliche EU-Steuer im bisherigen Finan-
zierungssystem der EU 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, auf Europa- 
und Bundesebene allen neuerlichen Absichten des 
Haushaltskommissar Günther Oettinger und der Eu-
ropäischen Kommission entgegenzuwirken, eine EU-
Steuer einzuführen – deren Aufkommen direkt der EU 
zusteht - oder die Europäische Union über das jetzige 
Maß hinaus an nationalen Steuern und Abgaben zu 
beteiligen. 

 

 

Begründung: 

Der neue Haushaltskommissar Günther Oettinger hat 
in einem Interview gegenüber dem Handelsblatt am 
28. Februar 2017 angeregt, die EU an Einnahmen aus 
der Mineralölsteuer (Energiesteuer) zu beteiligen. 

Die Einführung neuer Abgaben lehnt der EU-
Haushaltskommissar ab. Er könne sich aber vorstel-
len, dass Brüssel einen Anteil an bestehenden Steu-
ern einbehalte. So könne man „einen kleinen Teil der 
Mineralölsteuer für die EU reservieren, zum Beispiel 
einen oder zwei Cent“, sagte er gegenüber dem Han-
delsblatt. Auf Nachfrage sagte Günther Oettinger, es 
gehe nicht darum, die Steuerlast insgesamt zu erhö-
hen. Wenn die EU einen Teil der Mineralölsteuer di-
rekt bekäme, könnten Nettozahler wie Deutschland 
gleichzeitig ihre Beiträge zum EU-Haushalt und auch 
die Steuern senken. Diese Aussage ist jedoch wider-
sprüchlich, weil der EU-Haushaltskommissar an ande-
rer Stelle sagte, dass nach einem Austritt Großbritan-
niens „die anderen Nettozahler etwas mehr“ in den 
EU-Haushalt einzahlen müssten. 

Derzeit finanziert sich die EU wie folgt: 

─ Ein geringer Prozentsatz des nationalen Bruttona-
tionaleinkommens – in der Regel ca. 0,7 Prozent 
–, welchen alle EU-Länder beisteuern. Dies ist die 
größte Einnahmequelle. Der Haushalt wird nach 
dem Grundsatz der Solidarität und Zahlungsfähig-
keit geführt. Allerdings sind Beitragsanpassungen 
möglich, um zu vermeiden, dass bestimmte Län-
der zu stark belastet werden. 

─ Ein geringer Prozentsatz der üblichen Mehrwert-
steuereinnahmen eines Landes, in der Regel ca. 
0,3 Prozent; 

─ Ein großer Anteil an Zöllen auf Einfuhren von nicht 
in der EU hergestellten Erzeugnissen, wobei das 
Land, das den Zoll erhebt, einen kleinen Prozent-
satz einbehält. 

Daneben sind weitere Einnahmequellen die Einkom-
mensteuer der EU-Bediensteten, Beiträge von Nicht-
EU-Ländern zu bestimmten EU-Programmen sowie 
Geldbußen von Unternehmen, die sich nicht an die 
EU-Regelungen und -Verordnungen halten. 

Die Befürworter einer eigenen EU-Steuer führen an, 
dass eine Steuer die Einnahmeseite endlich transpa-
rent machen würde. Vordergründig geht es dabei 
bislang jedoch nur um ein neues Etikett. Die Kommis-
sion möchte schon lange, dass ein Teil der Steuern, 
die in den Mitgliedstaaten erhoben werden, direkt in 
den EU-Haushalt fließt. Im Gespräch sind und waren 
bisher, einen Teil der Mehrwertsteuer, Einkommens-
teuer oder eine neue Abgabe auf Finanzgeschäfte 
(Finanztransaktionssteuer) als EU-Steuer zu deklarie-
ren bzw. mit einem EU-Aufschlag zu versehen. Dabei 
soll sich aber an den realen Machtstrukturen, in denen 
über das EU-Budget entschieden wird, gar nichts 
ändern. Die Regierungen der Mitgliedstaaten sollen 
weiterhin per einstimmigen Beschluss als letzte In-
stanz entscheiden, wie viel jeder Mitgliedstaat insge-
samt in den „EU-Topf“ einzahlt und wie groß der EU-
Haushalt überhaupt werden darf. Die Mitgliedstaaten 
würden neben der „EU-Steuer“ auch weiterhin poli-
tisch ausgehandelte Beiträge an die EU zahlen. Des-
halb ist es völlig illusorisch, dass das Etikett einer EU-
Steuer automatisch für eine gerechtere, transparente-
re oder systematischere Aufteilung der Lasten sorgt. 
Im Gegenteil, das bereits heute schwer durchschau-
bare EU-System würde um eine Irreführung reicher. 
Der Bürger müsste glauben, die EU hätte eine neue 
Steuerhoheit erlangt, obwohl sich tatsächlich nichts 
verändert hat. Faktisch würde mit dem Vorschlag die 
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Europäische Transferunion fast ausschließlich auf 
Kosten Deutschland weiter ausgebaut werden. 

Dabei ist nicht ersichtlich, warum lediglich über die 
Aufstockung des EU-Budgets gesprochen wird und 
nicht auch über die Reduktion bestimmter Transfer-
leistungen. Es mag zwar gute Gründe für eine echte 

„EU-Steuer“ geben, die aber wiederum kaum mit dem 
Charakter der Europäischen Union als Staatenver-
bund vereinbar wären. Eine Reform des EU-Haus-
halts erscheint insbesondere in Anbetracht der derzei-
tigen politischen Gemengelage dringend geboten – 
nicht jedoch eine zusätzliche Verkomplizierung. 

 



einer ständig wachsenden Bevölkerung nicht mehr 
Wohnungsbau in Szene setzen, ohne dafür zusätzli-
che Flächen in Anspruch zu nehmen.

(Beifall bei der CSU)

Das ist irreal. Da muss man Farbe bekennen und ehr-
lich sagen, was man will. Wenn Sie sagen, es dürfe 
kein Quadratmeter mehr in Anspruch genommen wer-
den, können nicht so viele Wohnungen gebaut wer-
den, wie wir eigentlich brauchen. Wir brauchen also 
eine Möglichkeit, die es Kommunen erleichtert, Bau-
land auszuweisen.

Der Tagesordnung zufolge wird der Bundestag wohl 
noch heute Abend in einer Spätsitzung über die No-
vellierung des Baugesetzbuchs entscheiden. Dank 
unserer massiven Einflussnahme in Berlin sind darin 
dann auch die Punkte enthalten, die den Kommunen 
die Möglichkeit geben, unmittelbar am Ortsrand mit 
vorhandener Bebauung zusätzliche Bauflächen er-
leichtert auszuweisen. Wir haben das Vorhaben der 
Bundesbauministerin unterstützt, mit dem neuen Bau-
gebietstyp des urbanen Gebietes innerstädtisch das 
Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe flexibler zu 
regeln.

Nicht die Kollegen der CSU-Landesgruppe waren im 
Bundestag in den letzten Wochen ständig dagegen, 
diese Regelung in das Baugesetzbuch aufzunehmen. 
Ich hoffe sehr – das sage ich auch an die Adresse der 
GRÜNEN –, dass das Ganze heute im Deutschen 
Bundestag eine Mehrheit findet. Am 31. März soll die 
Neuregelung dann im Bundesrat behandelt werden. 
Dann haben wir also konkret den Kommunen die Aus-
weisung von Bauland erleichtert; keine Kommune 
kann jedoch dazu gezwungen werden.

Eine letzte Bemerkung mit Blick auf andere Bundes-
länder: Alle halten bei jeder Gelegenheit insofern 
Sonntagsreden, als wir mehr Wohnungsbau brau-
chen. Wenn wir dies ernst meinen, frage ich mich 
schon, wie es in den letzten Jahren bundesweit bei 
der Grunderwerbsteuer so weit kommen konnte. Vor 
ein paar Jahren wurde die Zuständigkeit für die Fest-
legung des Grunderwerbsteuersatzes den Ländern 
übertragen. Vom Bund wurde über viele Jahre ein 
Grunderwerbsteuersatz von 3,5 % festgesetzt, und 
siehe da, nach einigen Jahren der Zuständigkeit der 
Länder gibt es unter 16 Bundesländern nur noch zwei 
Länder, nämlich den Freistaat Sachsen und den Frei-
staat Bayern, die nach wie vor einen Steuersatz von 
3,5 % haben.

(Beifall bei der CSU)

Zwar erklären auch alle anderen Bundesländer, den 
Wohnungsbau verstärken zu wollen. Sie haben aber 

allesamt den Grunderwerbsteuersatz auf 4 %, 4,5 %, 
5 %, 5,5 %, manche inzwischen sogar auf 6,5 % er-
höht. Manche Länder sind dabei, den ursprünglichen 
Grunderwerbsteuersatz sogar zu verdoppeln. Ich 
kann doch den Bürgern in unserem Land nicht ernst-
haft sagen: Ich will zwar für den Wohnungsbau etwas 
tun, verteuere aber gleichzeitig allein mit steuerlichen 
Maßnahmen das Bauen und den Erwerb eines Eigen-
heims immer mehr. Das lehnen wir ab. Deshalb bitte 
ich Sie nachdrücklich, unserem Antrag zuzustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, 
Herr Staatsminister. – Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir 
kommen zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge 
wieder getrennt.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich bitte jetzt um etwas Konzentration. Wir haben drei 
Abstimmungen.

(Hans-Ulrich Pfaffmann (SPD): Vier!)

– Eins, zwei, drei. – Wer dem Dringlichkeitsantrag auf 
Drucksache 17/15808 – das ist der Antrag der CSU-
Fraktion – seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Das sind die CSU-Fraktion 
und die FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen! – SPD-
Fraktion und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 
Stimmenthaltungen? – Ich sehe keine. Damit ist der 
Antrag angenommen. 

Wer dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/15836 – das ist der Antrag der Fraktion der 
FREIEN WÄHLER – zustimmen möchte, den bitte ich 
um das Handzeichen. – FREIE WÄHLER, SPD. Ge-
genstimmen! – CSU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Enthaltungen? – Keine. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag abgelehnt. 

Wer schließlich dem Dringlichkeitsantrag auf Drucksa-
che 17/15837 – das ist der Antrag der SPD-Fraktion – 
seine Zustimmung geben will, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das ist die SPD-Fraktion. Gegenstim-
men! – CSU. Enthaltungen? – FREIE WÄHLER und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist auch dieser 
Dringlichkeitsantrag abgelehnt. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/15809 mit 17/15816 sowie auf den Drucksa-
chen 17/15838 mit 17/15843 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen. 

Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch den 
Tagesordnungspunkt der namentlichen Abstimmung 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/15810 

Keine zusätzliche EU-Steuer im bisherigen Finanzierungssystem 
der EU 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Bernhard Pohl 
Mitberichterstatter: Wolfgang Fackler 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Staats-
haushalt und Finanzfragen federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie re-
gionale Beziehungen hat den Dringlichkeitsantrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 147. Sitzung am 16. März 2017 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten so-
wie regionale Beziehungen hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 57. Sitzung am 4. April 2017 mitberaten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Peter Winter 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, 
Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, Joachim Ha-
nisch, Johann Häusler, Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter 
Meyer, Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard 
Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/15810, 17/16732 

Keine zusätzliche EU-Steuer im bisherigen Finanzierungssystem 
der EU 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, auf Europa- und Bundesebene 
allen neuerlichen Absichten des Haushaltskommissars Günther Oet-
tinger und der Europäischen Kommission entgegenzuwirken, eine EU-
Steuer einzuführen – deren Aufkommen direkt der EU zusteht – oder 
die Europäische Union über das jetzige Maß hinaus an nationalen 
Steuern und Abgaben zu beteiligen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? – 

Auch nicht. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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